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Textgegenüberstellung 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 2 

Änderung des Finanzmarktaufsichtsbehördengesetzes 

§ 2. (1) und (2) ... § 2. (1) und (2) ... 

(3) ... (3) ... 

 1. bis 23. ...  1. bis 23. ... 

  24. im Wagniskapitalfondsgesetz – WKFG, BGBl. I Nr. XXX/2023, 

[...] [...] 

(4) bis (6) ... (4) bis (6) ... 

§ 22b. (1) Zur Verfolgung der in § 98 Abs. 1 und 1a BWG, § 99 Abs. 1 
ZaDiG 2018, § 29 Abs. 1 E-Geldgesetz 2010, § 60 Abs. 1 Z 1 AIFMG, § 94 
WAG 2018, § 105 Abs. 1 Z 1 und 2 und § 107 Abs. 8 BörseG 2018, § 4 Abs. 1 
Z 1 ZvVG, § 47 PKG, § 4 Abs. 2 Schwarmfinanzierung-Vollzugsgesetz, § 4 
Abs. 1 RW-VG und § 329 VAG 2016 genannten Übertretungen ist die FMA 
berechtigt, von natürlichen und juristischen Personen sowie von sonstigen 
Einrichtungen mit Rechtspersönlichkeit die erforderlichen Auskünfte einzuholen 
und die erforderlichen Daten zu verarbeiten; dieses Recht umfasst auch die 
Befugnis, in Bücher, Schriftstücke und EDV-Datenträger vor Ort Einsicht zu 
nehmen und sich Auszüge davon herstellen zu lassen. 

§ 22b. (1) Zur Verfolgung der in § 98 Abs. 1 und 1a BWG, § 99 Abs. 1 
ZaDiG 2018, § 29 Abs. 1 E-Geldgesetz 2010, § 60 Abs. 1 Z 1 AIFMG, § 94 
WAG 2018, § 105 Abs. 1 Z 1 und 2 und § 107 Abs. 8 BörseG 2018, § 4 Abs. 1 
Z 1 ZvVG, § 47 PKG, § 23 Abs. 2 Z 1 WKFG, § 4 Abs. 2 Schwarmfinanzierung-
Vollzugsgesetz, § 4 Abs. 1 RW-VG und § 329 VAG 2016 genannten 
Übertretungen ist die FMA berechtigt, von natürlichen und juristischen Personen 
sowie von sonstigen Einrichtungen mit Rechtspersönlichkeit die erforderlichen 
Auskünfte einzuholen und die erforderlichen Daten zu verarbeiten; dieses Recht 
umfasst auch die Befugnis, in Bücher, Schriftstücke und EDV-Datenträger vor 
Ort Einsicht zu nehmen und sich Auszüge davon herstellen zu lassen. 

(2) ... (2) ... 

§ 22c. (1) Die FMA kann Maßnahmen oder Sanktionen, die wegen 
Verstößen gemäß § 98 Abs. 1a BWG, § 99 Abs. 1 ZaDiG 2018, § 29 Abs. 1 E-
Geldgesetz 2010, § 60 Abs. 1 Z 1 AIFMG, § 94 WAG 2018, § 105 Abs. 1 Z 1 
und 2 und § 107 Abs. 8 BörseG 2018, § 47 PKG, § 4 Abs. 2 
Schwarmfinanzierung-Vollzugsgesetz, § 329 VAG 2016 gesetzt wurden, nur 
nach Maßgabe der Z 1 bis 3 beauskunften oder öffentlich bekannt geben: 

§ 22c. (1) Die FMA kann Maßnahmen oder Sanktionen, die wegen 
Verstößen gemäß § 98 Abs. 1a BWG, § 99 Abs. 1 ZaDiG 2018, § 29 Abs. 1 E-
Geldgesetz 2010, § 60 Abs. 1 Z 1 AIFMG, § 94 WAG 2018, § 105 Abs. 1 Z 1 
und 2 und § 107 Abs. 8 BörseG 2018, § 47 PKG, § 23 Abs. 2 Z 1 WKFG, § 4 
Abs. 2 Schwarmfinanzierung-Vollzugsgesetz, § 329 VAG 2016 gesetzt wurden, 
nur nach Maßgabe der Z 1 bis 3 beauskunften oder öffentlich bekannt geben: 

 1. bis (2) ...  1. bis (2) ... 

§ 22d. (1) Besteht der Verdacht einer Übertretung gemäß § 98 Abs. 1 und 1a 
BWG, § 99 Abs. 1 ZaDiG 2018, § 29 Abs. 1 E-Geldgesetz 2010, § 60 Abs. 1 Z 1 
AIFMG, § 94 WAG 2018, § 105 Abs. 1 Z 1 und 2 BörseG 2018, § 4 Abs. 1 Z 1 

§ 22d. (1) Besteht der Verdacht einer Übertretung gemäß § 98 Abs. 1 und 1a 
BWG, § 99 Abs. 1 ZaDiG 2018, § 29 Abs. 1 E-Geldgesetz 2010, § 60 Abs. 1 Z 1 
AIFMG, § 94 WAG 2018, § 105 Abs. 1 Z 1 und 2 BörseG 2018, § 4 Abs. 1 Z 1 
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ZvVG, § 47 PKG, § 4 Abs. 2 Schwarmfinanzierung-Vollzugsgesetz, § 4 Abs. 1 
RW-VG oder § 329 VAG 2016, so hat die FMA unabhängig von der Einleitung 
eines Strafverfahrens die den verdächtigen Geschäftsbetrieb ausübenden 
Unternehmen mit Verfahrensanordnung zur Herstellung des der Rechtsordnung 
entsprechenden Zustandes innerhalb einer angemessenen, von der FMA zu 
bestimmenden Frist aufzufordern. Kommt ein aufgefordertes Unternehmen dieser 
Aufforderung innerhalb der gesetzten Frist nicht nach, so hat die FMA mit 
Bescheid die zur Herstellung des der Rechtsordnung entsprechenden Zustandes 
jeweils notwendigen Maßnahmen, wie die Schließung von Teilen des Betriebes 
oder die Schließung des gesamten Betriebes zu verfügen. 

ZvVG, § 47 PKG, § 23 Abs. 2 Z 1 WKFG, § 4 Abs. 2 Schwarmfinanzierung-
Vollzugsgesetz, § 4 Abs. 1 RW-VG oder § 329 VAG 2016, so hat die FMA 
unabhängig von der Einleitung eines Strafverfahrens die den verdächtigen 
Geschäftsbetrieb ausübenden Unternehmen mit Verfahrensanordnung zur 
Herstellung des der Rechtsordnung entsprechenden Zustandes innerhalb einer 
angemessenen, von der FMA zu bestimmenden Frist aufzufordern. Kommt ein 
aufgefordertes Unternehmen dieser Aufforderung innerhalb der gesetzten Frist 
nicht nach, so hat die FMA mit Bescheid die zur Herstellung des der 
Rechtsordnung entsprechenden Zustandes jeweils notwendigen Maßnahmen, wie 
die Schließung von Teilen des Betriebes oder die Schließung des gesamten 
Betriebes zu verfügen. 

(2) ... (2) ... 

§ 28. (1) bis (48) ... § 28. (1) bis (48) ... 

 (49) § 2 Abs. 3 Z 24, § 22b Abs. 1, § 22c Abs. 1 und § 22d Abs. 1 in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XXX/2023 treten mit dem auf die 
Kundmachung folgenden Tag in Kraft. 

Artikel 3 

Änderung des Alternative Investmentfonds Manager-Gesetzes 

Form der Kommunikation mit der FMA – elektronische Übermittlung Form der Kommunikation mit der FMA – elektronische Übermittlung 

§ 58. Die FMA kann durch Verordnung vorschreiben, dass die Anzeigen und 
Übermittlungen gemäß § 1 Abs. 5 Z 4, 5 und 5a, § 8 Abs. 1, § 18 Abs. 1 Z 1, § 20 
Abs. 1, § 22 Abs. 1 bis 5 und 7, § 25 Abs. 1, § 28a Abs. 4, § 29 Abs. 2, § 30 
Abs. 2 und 6, § 32 Abs. 2, 3 und 6, § 33a Abs. 3 und 5, § 35 Abs. 2 und 6, § 36 
Abs. 2 und 7, § 38 Abs. 2, 6 und 7, § 39 Abs. 1 und 9, § 40 Abs. 2, 4 und 9, § 42 
Abs. 3, 5 und 10, § 44 Abs. 2, 3 und 5, § 47 Abs. 3, 7 und 8, § 48 Abs. 6, 8, 8b, 
8d und 8f, § 49 Abs. 2, 3, 9 und 11 ausschließlich in elektronischer Form zu 
erfolgen haben sowie bestimmten Gliederungen, technischen 
Mindestanforderungen und Übermittlungsmodalitäten zu entsprechen haben. Die 
FMA hat sich dabei an den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und 
Zweckmäßigkeit zu orientieren und dafür zu sorgen, dass die jederzeitige 
elektronische Verfügbarkeit der Daten für die FMA gewährleistet bleibt und 
Aufsichtsinteressen nicht beeinträchtigt werden. Die FMA hat geeignete 

§ 58. Die FMA kann durch Verordnung vorschreiben, dass die Anzeigen und 
Übermittlungen gemäß § 1 Abs. 5 Z 4, 5 und 5a, § 8 Abs. 1, § 18 Abs. 1 Z 1, § 20 
Abs. 1, § 22 Abs. 1 bis 5 und 7, § 25 Abs. 1, § 28a Abs. 4, § 29 Abs. 2, § 30 
Abs. 2 und 6, § 32 Abs. 2, 3 und 6, § 33a Abs. 3 und 5, § 35 Abs. 2 und 6, § 36 
Abs. 2 und 7, § 38 Abs. 2, 6 und 7, § 39 Abs. 1 und 9, § 40 Abs. 2, 4 und 9, § 42 
Abs. 3, 5 und 10, § 44 Abs. 2, 3 und 5, § 47 Abs. 3, 7 und 8, § 48 Abs. 6, 8, 8b, 
8d und 8f, § 49 Abs. 2, 3, 9 und 11 dieses Bundesgesetzes sowie § 4 Abs. 2, § 12 
Abs. 2, § 13, § 15 Abs. 4 bis 6, § 17 Abs. 5 und 7 und § 19 Abs. 2 des 
Wagniskapitalfondsgesetzes – WKFG, BGBl. I Nr. XXX/2023, ausschließlich in 
elektronischer Form zu erfolgen haben sowie bestimmten Gliederungen, 
technischen Mindestanforderungen und Übermittlungsmodalitäten zu entsprechen 
haben. Die FMA hat sich dabei an den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und 
Zweckmäßigkeit zu orientieren und dafür zu sorgen, dass die jederzeitige 
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Vorkehrungen dafür zu treffen, dass sich die Meldepflichtigen oder 
gegebenenfalls ihre Einbringungsverantwortlichen während eines angemessenen 
Zeitraums im System über die Richtigkeit und Vollständigkeit der von ihnen oder 
ihren Einbringungsverantwortlichen erstatteten Meldedaten vergewissern können. 

elektronische Verfügbarkeit der Daten für die FMA gewährleistet bleibt und 
Aufsichtsinteressen nicht beeinträchtigt werden. Die FMA hat geeignete 
Vorkehrungen dafür zu treffen, dass sich die Meldepflichtigen oder 
gegebenenfalls ihre Einbringungsverantwortlichen während eines angemessenen 
Zeitraums im System über die Richtigkeit und Vollständigkeit der von ihnen oder 
ihren Einbringungsverantwortlichen erstatteten Meldedaten vergewissern können. 

Inkrafttreten Inkrafttreten 

§ 74. (1) bis (19) ... § 74. (1) bis (19) ... 

 (20) § 58 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XXX/2023 tritt mit 
dem auf die Kundmachung folgenden Tag in Kraft. 

Artikel 4 

Änderung des Investmentfondsgesetzes 2011 

Anwendbare Bestimmungen Anwendbare Bestimmungen 

§ 164. (1) und (2) ... § 164. (1) und (2) ... 

(3) ... (3) ... 

 1. bis 7. ...  1. bis 7. ... 

 8. Spezialfonds können auch in der Form von „Anderen Sondervermögen“ 
aufgelegt werden. §§ 166, 167 Abs. 2 Z 1, Abs. 3 bis 5 sowie Abs. 7 und 
8 sind anwendbar.“ 

 8. Spezialfonds können auch in der Form von „Anderen Sondervermögen“ 
aufgelegt werden. §§ 166, 167 Abs. 2 Z 1, Abs. 3 bis 5 sowie Abs. 7 und 
8 sind anwendbar.“ Zusätzlich zu den Angaben gemäß § 53 Abs. 3 haben 
die Fondsbestimmungen Angaben darüber zu enthalten, in welchem 
Ausmaß die zum Sondervermögen gehörenden Vermögenswerte im 
Treuhandeigentum der Verwaltungsgesellschaft (§ 166 Abs. 3) oder im 
Miteigentum der Anteilinhaber stehen. Stehen zum Anderen 
Sondervermögen gehörende Vermögensgegenstände im 
Treuhandeigentum der Verwaltungsgesellschaft, so findet § 46 Abs. 1 mit 
der Maßgabe Anwendung, dass die Anteilscheine eine schuldrechtliche 
Teilhabe an den Vermögenswerten des im Treuhandeigentum der 
Verwaltungsgesellschaft stehenden Sondervermögens verbriefen. 

(4) bis (8) ... (4) bis (8) ... 

Anderes Sondervermögen Anderes Sondervermögen 

§ 166. (1) und (2) ... § 166. (1) und (2) ... 
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 (3) Ein Anderes Sondervermögen, das die Anforderungen für Spezialfonds 
gemäß § 163 erfüllt, darf zusätzlich zu den in Abs. 1 genannten 
Vermögensgegenständen Vermögenswerte gemäß § 5 Abs. 2 Z 2 bis 9 des 
Wagniskapitalfondsgesetzes – WKFG, BGBl. I Nr. XXX/2023, Wertpapiere im 
Sinne von § 3 Abs. 2 Z 13, welche die Kriterien gemäß § 69 Abs. 1 Z 2 bis 5 nicht 
erfüllen, sowie sonstige Organismen für gemeinsame Anlagen bis zu 20 vH des 
Fondsvermögens erwerben, sofern alle Anteilinhaber dieses Spezialfonds dem 
Erwerb derartiger Vermögenswerte ihre ausdrückliche Zustimmung erteilt haben. 
Die Veranlagung in derartige Vermögenswerte begründet keine Verpflichtung der 
Verwaltungsgesellschaft, für diesen Spezialfonds besondere 
Rückzahlungsmodalitäten im Sinne von § 167 Abs. 2 vorzusehen. Die Bewertung 
dieser Vermögenswerte hat nach den Bestimmungen des § 17 AIFMG zu erfolgen. 
Im Zuge der Auszahlung der Anteile bei Anteilscheinrückgaben kann die 
Verwaltungsgesellschaft unter Berücksichtigung der Interessen der Anteilinhaber 
eine anteilige oder im Vertrag mit den Anteilinhabern des Spezialfonds 
konkretisierte Auskehrung derartiger Vermögensgegenstände vornehmen. Ebenso 
erfolgt im Falle der Abwicklung eines Spezialfonds eine unter Berücksichtigung 
der Interessen der Anteilinhaber durchzuführende Auskehrung derartiger 
Vermögenswerte an die Anteilinhaber, wenn die entsprechenden Vermögenswerte 
nicht innerhalb einer angemessenen Frist ab Beginn der Abwicklung liquidiert 
werden können. Auf die in Abs. 3 erster Satz genannten zusätzlichen 
Vermögenswerte ist § 78 Abs. 2 Z 3 mit der Maßgabe anzuwenden, dass ein 
Prozentsatz von bis zu 20 vH gilt. Zum Anderen Sondervermögen gehörende 
Vermögensgegenstände können abweichend von Abs. 1 erster Satz nach Maßgabe 
der Fondsbestimmungen im Eigentum der Verwaltungsgesellschaft stehen, die 
diese treuhändig für die Anteilinhaber hält und verwaltet. Das im 
Treuhandeigentum der Kapitalanlagegesellschaft und das im Miteigentum der 
Anteilinhaber stehende Sondervermögen ist von dem eigenen Vermögen der 
Kapitalanlagegesellschaft getrennt zu halten und gehört nicht zur Insolvenzmasse 
der Verwaltungsgesellschaft. 

Steuern vom Einkommen, vom Ertrag und vom Vermögen Steuern vom Einkommen, vom Ertrag und vom Vermögen 

§ 186. (1) ... § 186. (1) ... 

 1. Kapitalanlagefonds, einschließlich eines Gebildes, das eine Bewilligung 
gemäß § 50 benötigt, oder 

 1. Kapitalanlagefonds, einschließlich eines Gebildes, das eine Bewilligung 
gemäß § 50 benötigt, 

 2. AIF im Sinne des AIFMG, dessen Herkunftsmitgliedstaat Österreich ist,  2. AIF im Sinne des AIFMG, dessen Herkunftsmitgliedstaat Österreich ist, 
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ausgenommen AIF in Immobilien im Sinne des AIFMG, ausgenommen AIF in Immobilien im Sinne des AIFMG, oder 

  3. WKF im Sinne des WKFG 

[...] [...] 

(2) (2) 

(3) Die realisierte Wertsteigerung bei Veräußerung des Anteilscheines oder 
des Anteils an einem AIF unterliegt unabhängig von der Art der laufend erzielten 
Einkünfte der Besteuerung gemäß § 27 Abs. 3 des 
Einkommensteuergesetzes 1988. Ausschüttungsgleiche Erträge erhöhen, 
steuerfreie Ausschüttungen (insbesondere jene gemäß Abs. 2 Z 1 lit. a letzter 
Satz) und Ausschüttungen, die keine Einkünfte im Sinne des 
Einkommensteuergesetzes 1988 sind, vermindern beim Anteilinhaber die 
Anschaffungskosten (§ 27a Abs. 3 Z 2 des Einkommensteuergesetzes 1988) des 
Anteilscheines oder des Anteils an einem AIF. Bei einer Abspaltung im Sinne des 
§ 65 sind die steuerlich maßgebenden Anschaffungskosten der Anteile am 
abspaltenden Kapitalanlagefonds in dem Ausmaß zu vermindern und im gleichen 
Ausmaß als Anschaffungskosten der Anteile des abgespaltenen 
Kapitalanlagefonds anzusetzen, in dem sich die Werte, die in einer 
Anteilswertberechnung im Sinne des § 57 Abs. 1 eingehen, durch die Abspaltung 
verschieben. Die Gewährung neuer Anteile aufgrund einer Abspaltung gilt nicht 
als Tausch. Die Auszahlung des Anteilscheines gemäß § 55 Abs. 2 und die 
Abwicklung gemäß § 63 gelten als Veräußerung. 

(3) Die realisierte Wertsteigerung bei Veräußerung des Anteilscheines oder 
des Anteils an einem AIF oder einem WKF unterliegt unabhängig von der Art der 
laufend erzielten Einkünfte der Besteuerung gemäß § 27 Abs. 3 des 
Einkommensteuergesetzes 1988. Ausschüttungsgleiche Erträge erhöhen, 
steuerfreie Ausschüttungen (insbesondere jene gemäß Abs. 2 Z 1 lit. a letzter 
Satz) und Ausschüttungen, die keine Einkünfte im Sinne des 
Einkommensteuergesetzes 1988 sind, vermindern beim Anteilinhaber die 
Anschaffungskosten (§ 27a Abs. 3 Z 2 des Einkommensteuergesetzes 1988) des 
Anteilscheines oder des Anteils an einem AIF oder einem WKF. Bei einer 
Abspaltung im Sinne des § 65 sind die steuerlich maßgebenden 
Anschaffungskosten der Anteile am abspaltenden Kapitalanlagefonds in dem 
Ausmaß zu vermindern und im gleichen Ausmaß als Anschaffungskosten der 
Anteile des abgespaltenen Kapitalanlagefonds anzusetzen, in dem sich die Werte, 
die in einer Anteilswertberechnung im Sinne des § 57 Abs. 1 eingehen, durch die 
Abspaltung verschieben. Die Gewährung neuer Anteile aufgrund einer 
Abspaltung gilt nicht als Tausch. Die Auszahlung des Anteilscheines gemäß § 55 
Abs. 2 und die Abwicklung gemäß § 63 gelten als Veräußerung. 

(4) ... (4) ... 

(5) ... (5) ... 

 1. ...  1. ... 

 2. ...  2. ... 

 b) ...  b) ... 

 c) Sind die gemäß lit. b ermittelten Erträge positiv und betragen diese in 
Summe höchstens 10% der Einkünfte, die Einkünfte im Sinne des 
§ 27 des Einkommensteuergesetzes 1988 darstellen, gelten die gemäß 
lit. b ermittelten Erträge als Einkünfte gemäß § 27 Abs. 2 des 
Einkommensteuergesetzes 1988. 

 c) Sind die gemäß lit. b ermittelten Erträge positiv und betragen diese in 
Summe höchstens 20% der Einkünfte, die Einkünfte im Sinne des 
§ 27 des Einkommensteuergesetzes 1988 darstellen, gelten die gemäß 
lit. b ermittelten Erträge als Einkünfte gemäß § 27 Abs. 2 des 
Einkommensteuergesetzes 1988 („Bagatellregelung“). 

  d) Die Bagatellregelung gemäß lit. c erfasst auch Einkünfte gemäß § 27 
des Einkommensteuergesetzes 1988, die keinem besonderen Steuersatz 
gemäß § 27a Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes 1988 unterliegen. 
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 3. ...  3. ... 

(6) ... (6) ... 

(7) AIF im Sinne des AIFMG, auf die die Abs. 1 bis 6 Anwendung finden, 
gelten für Zwecke der Körperschaftsteuer nicht als Körperschaften im Sinne des 
§ 1 des Körperschaftsteuergesetzes 1988. 

(7) AIF im Sinne des AIFMG und WK-AG im Sinne des WKFG, auf die die 
Abs. 1 bis 6 Anwendung finden, gelten für Zwecke der Körperschaftsteuer nicht 
als Körperschaften im Sinne des § 1 des Körperschaftsteuergesetzes 1988. 

Inkrafttreten Inkrafttreten 

§ 200. (1) bis (36) ... § 200. (1) bis (36) ... 

 (37) § 164 Abs. 3 Z 8, § 166 Abs. 3 sowie § 186 Abs. 1, 3 und 7 in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XXX/2023 treten mit dem auf die 
Kundmachung folgenden Tag in Kraft. § 186 Abs. 5 Z 2 lit. c und d in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XXX/2023 treten mit 1. Jänner 2024 in 
Kraft und sind erstmalig auf Geschäftsjahre anzuwenden, die nach dem 
31. Dezember 2023 beginnen. 

Artikel 5 

Änderung des Einkommensteuergesetzes 1988 

Besonderer Steuersatz und Bemessungsgrundlage für Einkünfte aus 
Kapitalvermögen 

Besonderer Steuersatz und Bemessungsgrundlage für Einkünfte aus 
Kapitalvermögen 

§ 27a. (1) und (2) ... § 27a. (1) und (2) ... 

 (2a) Handelt es sich bei den Einkünften gemäß Abs. 2 Z 2 um tatsächlich 
ausgeschüttete oder als ausgeschüttet geltende Erträge aus einem § 186 oder 
§ 188 InvFG 2011 oder einem § 40 oder § 42 ImmoInvFG unterliegenden 
Gebilde, dessen Anteile oder Anteilscheine bei ihrer Begebung in rechtlicher und 
tatsächlicher Hinsicht einem unbestimmten Personenkreis angeboten worden 
sind, gelten die diesen Einkünften zugrunde liegenden Wirtschaftsgüter stets als 
an einen unbestimmten Personenkreis angeboten. 

(3) bis (6) ... (3) bis (6) ... 

§ 124b. § 124b. 

 1. bis 435. ...  1. bis 435. ... 

  436. § 27a Abs. 2a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XXX/2023 
tritt mit 1. Jänner 2024 in Kraft. 
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